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Seite 7, Erwägungsgrund 11 

Anstatt: 

„(11) … Diese anderen Mitgliedstaaten sollten Mitgliedstaaten umfassen, die derzeit ermäßigte 

Steuersätze und Steuerbefreiungen mit Recht auf Vorsteuerabzug anwenden und noch 

andere Steuersätze, die nicht unter 12 % liegen, auf Lieferungen von Gegenständen und 

Dienstleistungen, die nicht in Anhang III der Richtlinie 2006/112/EG aufgeführt sind, 

ermäßigte Steuersätze, die unter 5 % liegen, oder Steuerbefreiungen mit Recht auf 

Vorsteuerabzug anwenden möchten als die, die sie derzeit anwenden.“ 

muss es heißen: 

„(11) …. Diese anderen Mitgliedstaaten sollten Mitgliedstaaten umfassen, die derzeit ermäßigte 

Steuersätze und Steuerbefreiungen mit Recht auf Vorsteuerabzug anwenden und die 

ermäßigte Steuersätze, die nicht unter 12 % liegen, auf Lieferungen von Gegenständen und 

Dienstleistungen, die nicht in Anhang III der Richtlinie 2006/112/EG aufgeführt sind, 

ermäßigte Steuersätze, die unter 5 % liegen, oder Steuerbefreiungen mit Recht auf 

Vorsteuerabzug auf andere Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen anwenden 

möchten als die, die sie derzeit anwenden.“ 
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